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Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des Zweck-
verbandes zur Wasserversorgung der Glaubendorfer Gruppe (BGS/WAS)  

vom 26.11.2019 
 

Aufgrund der Art. 22 Abs. 2, Art. 26 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) i. V. m. Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabegesetzes 
erlässt der Zweckverband zur Wasserversorgung der Glaubendorfer Gruppe folgende 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung: 
 

§ 1 Beitragserhebung 
Der Zweckverband erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der 
Wasserversorgungseinrichtung für das in § 1 Abs. 1 der Wasserabgabesatzung 

bezeichnete Gebiet einen Beitrag.  
 

§ 2 Beitragstatbestand 
Der Beitrag wird erhoben für 
1. bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare 

Grundstücke, wenn für sie nach § 4 WAS ein Recht zum Anschluss an die 
Wasserversorgungseinrichtung besteht 

 oder 
2. tatsächlich angeschlossene Grundstücke.  

 

§ 3 Entstehen der Beitragsschuld 
 (1) 1Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. 
2Ändern sich die für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinne des 
Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der 
Maßnahme. 

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor 
dem Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit 

Inkrafttreten dieser Satzung. 
 

§ 4 Beitragsschuldner 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer 
des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 

  
§ 5 Beitragsmaßstab 

(1) 1Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der 
vorhandenen Gebäude berechnet. 
2Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von mindestens 

2.500 m² Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten 
–  bei bebauten Grundstücken auf das 5-fache der beitragspflichtigen Geschossfläche, 

mindestens jedoch  2.500 m², 
–  bei unbebauten Grundstücken auf 2.500 m² 
begrenzt. 

(2) 1Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen 
zu ermitteln. 2Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. 3Dachgeschosse 

werden nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. 
4Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen 
Bedarf nach Anschluss an die Wasserversorgung auslösen oder die an die 

Wasserversorgung nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; 
das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich einen Wasseranschluss 

haben. 5Garagen gelten als selbständiger Gebäudeteil; das gilt nicht für Garagen, die 
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tatsächlich an die Wasserversorgung angeschlossen sind. 6Balkone, Loggien und 
Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie 

hinausragen. 
(3) 1Bei Grundstücken, für die nur eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig 

ist, sowie bei sonstigen unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken wird als 
Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 2Grundstücke, 
bei denen die zulässige oder für die Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene 

Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, 
gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke i. S. d. Satzes 1, Alternative 1. 

 (4) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die 
Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 
2Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere, 

–  im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit für 
diese bisher noch keine Beiträge geleistet worden sind, 

–  im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen 
Geschossflächen sowie im Falle des Absatzes 1 Satz 2 für die sich aus ihrer 
Vervielfachung errechnende zusätzliche Grundstücksfläche, 

–  im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder 
Gebäudeteils i. S. d. § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der Nutzungsänderung die 

Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit entfallen. 
(5) 1Wird ein unbebautes, aber bebaubares Grundstück, für das ein Beitrag nach 
Absatz 3 festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der 

nach Absatz 3 berücksichtigten Geschossflächen und den nach Abs. 1 Satz 2 
begrenzten Grundstücksflächen  neu berechnet. 2Dieser Betrag ist nachzuentrichten. 
3Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossflächen, so ist für die 
Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem der 
ursprüngliche Beitrag entrichtet worden ist. 

  
§ 6 Beitragssatz 

(1) Der Beitrag beträgt 
a) pro m² Grundstücksfläche 0,80 € 
b) pro m² Geschossfläche 4,30 €. 

 
§ 7 Fälligkeit 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 

§ 7a Beitragsablösung 
1Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. 2Der 
Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrages. 3Ein 

Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
 

§ 8 Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, 
Veränderung, Stilllegung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung der 

Grundstücksanschlüsse i. S. d. § 3 WAS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die 
im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in 

der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten. 
(2) 1Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. 
2Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer 

des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer oder 
Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. 3§ 7 gilt entsprechend. 

(3) 1Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. 2Der 



Amtsblatt 24 / 2019 Seite 4 

 

 

 

 

Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des 
Erstattungsanspruchs. 3Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.  

  
§ 9 Gebührenerhebung 

Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung 
Grund-und Verbrauchsgebühren. 
  

§ 9a Grundgebühr 
(1) 1Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss (Qn) oder dem Dauerdurchfluss 

(Q3) der verwendeten Wasserzähler berechnet. 2Befinden sich auf einem Grundstück 
nicht nur vorübergehend mehrere Hauptwasserzähler im Sinne des § 19 WAS, so wird 
die Grundgebühr für jeden Hauptwasserzähler berechnet. 3Soweit Wasserzähler nicht 

eingebaut sind, wird der Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche 
Wasserentnahme messen zu können. 

(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit 
Dauerdurchfluss 
bis   4 m³/h    30,00 €/Jahr 

bis 10 m³/h    36,00 € Jahr 
bis 16 m³/h    48,00 €/Jahr 

bis 25 m³/h    60,00 €/Jahr 
 
(3) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit 

Nenndurchfluss 
bis    2,5m³/h   30,00 €/Jahr 

bis    6   m³/h   36,00 € Jahr 
bis  10   m³/h   48,00 €/Jahr 
bis  15   m³/h   60,00 €/Jahr 

 
§ 10 Verbrauchsgebühr 

(1) 1Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der 
Wasserversorgungseinrichtung entnommenen Wassers berechnet. 2Die Gebühr 
beträgt netto 2,00 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 

(2) 1Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermittelt. 2Er ist durch 
die Gemeinde zu schätzen, wenn 

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder 

3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasserzähler den wirklichen 
Wasserverbrauch nicht angibt. 

(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, 

so beträgt die Gebühr netto 2,00 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 
  

§ 11 Entstehen der Gebührenschuld 
Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserentnahme. 
  

§ 12 Gebührenschuldner 
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld 

Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich 
berechtigt ist. 
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen 

Betriebs. 
(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemeinschaft. 

(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
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(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegenüber den in den 
Abs. 1 bis 4 genannten Gebührenschuldnern festgesetzt worden sind, als öffentliche 

Last auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 
KAG). 

 
§ 13 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

(1) 1Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. 2Die Verbrauchsgebühr wird einen 

Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
(2) 1Auf die Gebührenschuld sind zum 15. Februar, 15. August und 15. November 

jeden Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Viertels des Jahresverbrauchs der 
Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. 2Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, 
so setzt der Zweckverband die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung des 

Jahresgesamtverbrauches fest. 
 

§ 14 Mehrwertsteuer 
Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und Gebühren wird die 
Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe erhoben. 

 
§ 15 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde für die Höhe der 
Abgabe maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang 
dieser Veränderungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender 

Unterlagen – Auskunft zu erteilen. 
 

§ 16 Inkrafttreten 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 06.11.1996 außer Kraft. 

 
Pfreimd, 26.11.2019 

Müller 
Verbandsvorsitzender 
 

 
 

Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung des Zweck-
verbandes zur Wasserversorgung der Glaubendorfer Gruppe 

(Wasserabgabesatzung – WAS –) 
vom 26.11.2019 

 

Aufgrund der 22 Abs. 2, Art. 26 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) i. V. m. Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 

und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband zur 
Wasserversorgung der Glaubendorfer Gruppe folgende Satzung: 

 

§ 1 Öffentliche Einrichtung 
(1) Der Zweckverband betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Wasserversorgung für 

das Gebiet des Gemeindeteils Weihern der Stadt Pfreimd, der Gemeindeteile 
Glaubendorf, Woppenhof, Rattenberg, Alletshof der Marktgemeinde Wernberg-Köblitz, 
der Gemeindeteile Söllitz und Köttlitz der Gemeinde Trausnitz sowie des 

Gemeindeteils Glaubenwies der Marktgemeinde Luhe-Wildenau, Landkreis Neustadt a. 
d. Waldnaab. 

(2) Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung bestimmt der 
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Zweckverband. 
(3) Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen Straßengrund 

liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse, soweit nichts Abweichendes vereinbart ist. 
 

§ 2 Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer 
(1) 1Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und 
einem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das 

eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere 
Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt. 
2Rechtlich verbindliche planerische Festlegungen sind zu berücksichtigen. 
(2) 1Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentümer gelten auch für 
Erbbauberechtigte oder ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. 
2Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften 
als Gesamtschuldner. 

 
§ 3 Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 

Versorgungsleitungen sind die Wasserleitungen im 
Wasserversorgungsgebiet, von denen die 

Grundstücksanschlüsse abzweigen. 
Grundstücksanschlüsse 
(= Hausanschlüsse) 

sind die Wasserleitungen von der Abzweigstelle der 
Versorgungsleitung bis zur Übergabestelle; sie 

beginnen mit der Anschlussvorrichtung und enden 
mit dem Ausgangsventil. 

Gemeinsame 
Grundstücksanschlüsse 
(verzweigte Hausanschlüsse) 

sind Hausanschlüsse, die über Privatgrundstücke 
(z. B. Privatwege) verlaufen und mehr als ein 
Grundstück mit der Versorgungsleitung verbinden. 

Anschlussvorrichtung ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus der 
Versorgungsleitung, umfassend Anbohrschelle mit 

integrierter oder zusätzlicher Absperrarmatur oder 
Abzweig mit Absperrarmatur samt den 
dazugehörigen technischen Einrichtungen. 

Hauptabsperrvorrichtung ist die erste Armatur auf dem Grundstück, mit der 
die gesamte nachfolgende Wasserverbrauchsanlage 

einschließlich Wasserzähler abgesperrt werden 
kann. 

Übergabestelle ist das Ende des Grundstücksanschlusses hinter 
dem Ausgangsventil im Grundstück/Gebäude. 

Wasserzähler sind Messgeräte zur Erfassung des 

durchgeflossenen Wasservolumens. Absperrventile 
und Wasserzählerbügel sind nicht Bestandteile der 

Wasserzähler. 
Anlagen des 
Grundstückseigentümers (= 

Verbrauchsleitungen) 

sind die Gesamtheit der Anlagenteile in 
Grundstücken oder in Gebäuden hinter der 

Übergabestelle; als solche gelten auch 
Eigengewinnungsanlagen, wenn sie sich ganz oder 

teilweise im gleichen Gebäude befinden. 
 

§ 4 Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein bebautes, bebaubares, 
gewerblich genutztes oder gewerblich nutzbares Grundstück nach Maßgabe dieser 

Satzung an die Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen und mit Wasser beliefert 
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wird. 
(2) 1Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, 

die durch eine Versorgungsleitung erschlossen werden. 2Der Grundstückseigentümer 
kann unbeschadet weitergehender bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften nicht 

verlangen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende 
Versorgungsleitung geändert wird. 3Welche Grundstücke durch die Versorgungsleitung 
erschlossen werden, bestimmt der Zweckverband. 4Rohwasser- und 

Fernwasserleitungen stellen keine zum Anschluss berechtigenden 
Versorgungsleitungen dar. 

(3) Der Zweckverband kann den Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende 
Versorgungsleitung versagen, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des 
Grundstücks oder aus sonstigen technischen oder betrieblichen Gründen den 

Zweckverband erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen 
erfordert, es sei denn, der Grundstückseigentümer übernimmt die Mehrkosten, die mit 

dem Bau und Betrieb zusammenhängen, und leistet auf Verlangen Sicherheit. 
(4) 1Das Benutzungsrecht besteht nicht für Kühlwasserzwecke und den Betrieb von 
Wärmepumpen. 2Der Zweckverband kann ferner das Anschluss- und Benutzungsrecht 

in begründeten Einzelfällen ausschließen oder einschränken, soweit nicht die 
Bereitstellung von Wasser in Trinkwasserqualität erforderlich ist. 3Das gilt auch für die 

Vorhaltung von Löschwasser. 
  

§ 5 Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) 1Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, die Grundstücke, auf 
denen Wasser verbraucht wird, an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung 

anzuschließen (Anschlusszwang). 2Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der 
Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. 
(2) 1Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung 

angeschlossen sind, ist der gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen des 
Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus dieser Einrichtung zu decken 

(Benutzungszwang). 2Gesammeltes Niederschlagswasser darf ordnungsgemäß für 
Zwecke der Gartenbewässerung, zur Toilettenspülung und zum Wäschewaschen 
verwendet werden, soweit nicht andere Rechtsvorschriften entgegenstehen. 3§ 7 

Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden. 4Verpflichtet sind die Grundstückseigentümer 
und alle Benutzer der Grundstücke. 5Sie haben auf Verlangen des Zweckverbandes die 

dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 
 

§ 6 Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang 
(1) 1Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz 
oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen 

Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht 
zumutbar ist. 2Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich beim 

Zweckverband einzureichen. 
(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt 
erteilt werden. 

 
§ 7 Beschränkung der Benutzungspflicht 

(1) 1Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen bestimmten 
Verbrauchszweck oder Teilbedarf beschränkt, soweit das für die öffentliche 
Wasserversorgung wirtschaftlich zumutbar ist und nicht andere Rechtsvorschriften 

oder Gründe der Volksgesundheit entgegenstehen. 2Gründe der Volksgesundheit 
stehen einer Beschränkung der Benutzungspflicht insbesondere entgegen, wenn für 

den jeweiligen Verbrauchszweck oder Teilbedarf i. S. v. Satz 1 Trinkwasser oder 
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Wasser mit der Beschaffenheit von Trinkwasser erforderlich ist und die Versorgung mit 
solchem Wasser nur durch die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgung 

gewährleistet wird. 
(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 

(3) Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunternehmen und 
Weiterverteilern sowie für die Vorhaltung von Löschwasser. 
(4) 1Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewinnungsanlage hat der 

Grundstückseigentümer dem Zweckverband Mitteilung zu machen; dasselbe gilt, wenn 
eine solche Anlage nach dem Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung 

weiterbetrieben werden soll. 2Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass 
von seiner Eigengewinnungsanlage keine Rückwirkungen in das öffentliche 
Wasserversorgungsnetz möglich sind. 3Bei einer Nachspeisung von Trinkwasser aus 

der öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung in eine Eigengewinnungsanlage ist ein 
freier Auslauf (Luftbrücke) oder ein Rohrunterbrecher A 1 der Nachspeiseeinrichtung 

in das Regenauffangbecken bzw. an sonstigen Stellen (z. B. Spülkasten) erforderlich. 
 

§ 8 Sondervereinbarungen 

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt oder verpflichtet, 
so kann der Zweckverband durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis 

begründen. 
(2) 1Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und 
der Beitrags- und Gebührensatzung entsprechend. 2Ausnahmsweise kann in der 

Sondervereinbarung Abweichendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist. 
 

§ 9 Grundstücksanschluss 
 (1) 1Der Grundstücksanschluss wird vom Zweckverband hergestellt, angeschafft, 
verbessert, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. 2Er muss 

zugänglich und vor Beschädigungen geschützt sein. 
(2) 1Der Zweckverband bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der 

Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderung. 2Sie bestimmt auch, wo und an welche 
Versorgungsleitung anzuschließen ist. 3Der Grundstückseigentümer ist vorher zu 
hören; seine berechtigten Interessen sind nach Möglichkeit zu wahren. 4Soll der 

Grundstücksanschluss auf Wunsch des Grundstückseigentümers nachträglich geändert 
werden, so kann der Zweckverband verlangen, dass die näheren Einzelheiten 

einschließlich der Kostentragung vorher in einer gesonderten Vereinbarung geregelt 
werden. 

(3) 1Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere 
Errichtung des Grundstücksanschlusses zu schaffen. 2Der Zweckverband kann hierzu 
schriftlich eine angemessene Frist setzen. 3Der Grundstückseigentümer darf keine 

Einwirkungen auf den Grundstücksanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. 
(4) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede Beschädigung des 

Grundstücksanschlusses, insbesondere das Undichtwerden von Leitungen sowie 
sonstige Störungen unverzüglich dem Zweckverband mitzuteilen. 

 

§ 10 Anlage des Grundstückseigentümers 
(1) 1Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungsgemäße Errichtung, 

Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Anlage von der Übergabestelle ab, mit 
Ausnahme des Wasserzählers, zu sorgen. 2Hat er die Anlage oder Teile davon einem 
anderen vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben dem anderen 

verpflichtet. 
(2) 1Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und anderer 

gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der 
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Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. 2Anlage und 
Verbrauchseinrichtungen müssen so beschaffen sein, dass Störungen anderer 

Abnehmer oder der öffentlichen Versorgungseinrichtungen sowie Rückwirkungen auf 
die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 3Der Anschluss wasserverbrauchender 

Einrichtungen jeglicher Art geschieht auf Gefahr des Grundstückseigentümers. 
(3) [entfällt] 
 (4) 1Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, können plombiert werden. 
2Ebenso können Anlagenteile, die zur Anlage des Grundstückseigentümers gehören, 
unter Plombenverschluss genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu 

gewährleisten. 3Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben 
des Zweckverbandes zu veranlassen. 

 

§ 11 Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage des Grundstückseigentümers 
(1) 1Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt oder wesentlich 

geändert wird, sind dem Zweckverband folgende Unterlagen in doppelter Fertigung 
einzureichen: 
a) eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstückseigentümers und ein 

Lageplan, 
b) der Name des Unternehmers, der die Anlage errichten soll, 

c) Angaben über eine etwaige Eigenversorgung, 
d) im Falle des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme der Mehrkosten. 
2Die einzureichenden Unterlagen haben den beim Zweckverband aufliegenden Mustern 

zu entsprechen. 3Alle Unterlagen sind von den Bauherren und den Planfertigern zu 
unterschreiben. 

(2) 1Der Zweckverband prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den Bestimmungen 
dieser Satzung entsprechen. 2Ist das der Fall, so erteilt der Zweckverband schriftlich 
ihre Zustimmung und gibt eine Fertigung der eingereichten Unterlagen mit 

Zustimmungsvermerk zurück. 3Stimmt der Zweckverband nicht zu, setzt sie dem 
Bauherrn unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung. 4Die 

geänderten Unterlagen sind sodann erneut einzureichen. 5Die Zustimmung und die 
Überprüfung befreien den Grundstückseigentümer, den Bauherrn, den ausführenden 
Unternehmer und den Planfertiger nicht von der Verantwortung für die 

vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlagen. 
(3) 1Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zustimmung des 

Zweckverbandes begonnen werden. 2Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, 
insbesondere nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch 

die Zustimmung unberührt. 
(4) 1Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch den 
Zweckverband oder durch ein Installationsunternehmen erfolgen, das in ein 

Installateurverzeichnis des Zweckverbandes oder eines anderen 
Wasserversorgungsunternehmens eingetragen ist. 2Der Zweckverband ist berechtigt, 

die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. 3Leitungen, die an 
Eigengewinnungsanlagen angeschlossen sind, dürfen nur mit vorheriger Zustimmung 
des Zweckverbandes verdeckt werden; andernfalls sind sie auf Anordnung des 

Zweckverbandes freizulegen. 
(5) 1Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der Anlagen beim 

Zweckverband über das Installationsunternehmen zu beantragen. 2Der Anschluss der 
Anlage an das Verteilungsnetz und die Inbetriebsetzung erfolgen durch den 
Zweckverband oder ihre Beauftragten. 

(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann der Zweckverband Ausnahmen 
zulassen. 
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§ 12 Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers 
(1) 1Der Zweckverband ist berechtigt, die Anlage des Grundstückseigentümers vor 

und nach ihrer Inbetriebnahme zu überprüfen. 2Sie hat auf erkannte 
Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen. 

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche 
Störungen erwarten lassen, so ist der Zweckverband berechtigt, den Anschluss oder 
die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr für Leib oder Leben ist sie hierzu 

verpflichtet. 
(3) 1Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch 

deren Anschluss an das Verteilungsnetz übernimmt der Zweckverband keine Haftung 
für die Mängelfreiheit der Anlage. 2Dies gilt nicht, wenn sie bei einer Überprüfung 
Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen. 

 
§ 13 Abnehmerpflichten, Haftung 

(1) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den Beauftragten des 
Zweckverbandes, die sich auf Verlangen auszuweisen haben, zu angemessener 
Tageszeit den Zutritt zu allen der Wasserversorgung dienenden Einrichtungen zu 

gestatten, soweit dies zur Nachschau der Wasserleitungen, zum Ablesen der 
Wasserzähler und zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung und die vom 

Zweckverband auferlegten Bedingungen und Auflagen erfüllt werden, erforderlich ist. 
2Zur Überwachung der satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten sind die mit dem 
Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen des Zweckverbandes berechtigt, zu 

angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen 
und Wohnräume im erforderlichen Umfang zu betreten. 3Der Grundstückseigentümer, 

ggf. auch die Benutzer des Grundstücks, werden davon nach Möglichkeit vorher 
verständigt. 
(2) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflichtet, alle für die 

Prüfung des Zustandes der Anlagen erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 2Sie haben 
die Verwendung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen vor Inbetriebnahme dem 

Zweckverband mitzuteilen, soweit sich dadurch die vorzuhaltende Leistung wesentlich 
erhöht. 
(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften dem Zweckverband für von 

ihnen verschuldete Schäden, die auf eine Verletzung ihrer Pflichten nach dieser 
Satzung zurückzuführen sind. 

 
§ 14 Grundstücksbenutzung 

(1) 1Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen 
einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von Wasser über sein im 
Versorgungsgebiet liegendes Grundstück sowie sonstige Schutzmaßnahmen 

unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese Maßnahmen für die örtliche 
Wasserversorgung erforderlich sind. 2Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die 

Wasserversorgung angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer im 
wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss 
vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für die die Möglichkeit der 

Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. 3Die Verpflichtung entfällt, 
soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer Weise 

belasten würde. 
(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der 
beabsichtigten Inanspruchnahme seines Grundstücks zu benachrichtigen. 

(3) 1Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, 
wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. 2Die Kosten der 

Verlegung hat der Zweckverband zu tragen, soweit die Einrichtungen nicht 



Amtsblatt 24 / 2019 Seite 11 

 

 

 

 

ausschließlich der Versorgung des Grundstücks dienen. 
(4) Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 eingestellt, ist der 

Grundstückseigentümer verpflichtet, nach Wahl des Zweckverbandes die Entfernung 
der Einrichtungen zu gestatten oder sie noch fünf Jahre unentgeltlich zu belassen, 

sofern dies nicht unzumutbar ist. 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen 
sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen 

Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind. 
 

§ 15 Art und Umfang der Versorgung 
(1) 1Der Zweckverband stellt das Wasser zu dem in der Beitrags- und 
Gebührensatzung aufgeführten Entgelt zur Verfügung. 2Sie liefert das Wasser als 

Trinkwasser unter dem Druck und in der Beschaffenheit, die in dem betreffenden 
Abschnitt des Versorgungsgebietes üblich sind, entsprechend den jeweils geltenden 

Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln der Technik. 
(2) 1Der Zweckverband ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Wassers 
im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten 

Regeln der Technik zu ändern, sofern dies aus wirtschaftlichen oder technischen 
Gründen zwingend erforderlich ist. 2Der Zweckverband wird eine dauernde 

wesentliche Änderung den Wasserabnehmern nach Möglichkeit mindestens zwei 
Monate vor der Umstellung schriftlich bekannt geben und die Belange der 
Anschlussnehmer möglichst berücksichtigen. 3Die Grundstückseigentümer sind 

verpflichtet, ihre Anlagen auf eigene Kosten den geänderten Verhältnissen 
anzupassen. 

(3) 1Der Zweckverband stellt das Wasser im Allgemeinen ohne Beschränkung zu jeder 
Tag- und Nachtzeit am Ende des Hausanschlusses zur Verfügung. 2Dies gilt nicht, 
soweit und solange die Gemeinde durch höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, 

Wassermangel oder sonstige technische oder wirtschaftliche Umstände, deren 
Beseitigung ihr nicht zumutbar ist, an der Wasserversorgung gehindert ist. 3Der 

Zweckverband kann die Belieferung ablehnen, mengenmäßig und zeitlich beschränken 
oder unter Auflagen und Bedingungen gewähren, soweit das zur Wahrung des 
Anschluss- und Benutzungsrechtes der anderen Berechtigten erforderlich ist. 4Der 

Zweckverband darf ferner die Lieferung unterbrechen, um betriebsnotwendige 
Arbeiten vorzunehmen. 5Soweit möglich, gibt der Zweckverband Absperrungen der 

Wasserleitung vorher öffentlich bekannt und unterrichtet die Abnehmer über Umfang 
und voraussichtliche Dauer der Unterbrechung. 

(4) 1Das Wasser wird lediglich zur Deckung des Eigenbedarfs für die angeschlossenen 
Grundstücke geliefert. 2Die Überleitung von Wasser in ein anderes Grundstück bedarf 
der schriftlichen Zustimmung des Zweckverbandes; die Zustimmung wird erteilt, wenn 

nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen. 
(5) Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der Wasserlieferung und für 

Änderungen des Druckes oder der Beschaffenheit des Wassers, die durch höhere 
Gewalt, Wassermangel oder sonstige technische oder wirtschaftliche Umstände, die 
der Zweckverband nicht abwenden kann, oder auf Grund behördlicher Verfügungen 

veranlasst sind, steht dem Grundstückseigentümer kein Anspruch auf Minderung 
verbrauchsunabhängiger Gebühren zu. 

 
§ 16 Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung für Feuerlöschzwecke 

(1) Sollen auf einem Grundstück private Feuerlöschanschlüsse eingerichtet werden, so 

sind über die näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung besondere 
Vereinbarungen zwischen dem Grundstückseigentümer und dem Zweckverband zu 

treffen. 
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(2) 1Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasserzählern ausgerüstet. 2Sie 
müssen auch für die Feuerwehr benutzbar sein. 

(3) 1Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr droht, sind die Anordnungen des 
Zweckverbandes, der Polizei und der Feuerwehr zu befolgen; insbesondere haben die 

Wasserabnehmer ihre Leitungen und ihre Eigenanlagen auf Verlangen zum 
Feuerlöschen zur Verfügung zu stellen. 2Ohne zwingenden Grund dürfen sie in diesen 
Fällen kein Wasser entnehmen. 

(4) 1Bei Feuergefahr hat der Zweckverband das Recht, Versorgungsleitungen und 
Grundstücksanschlüsse vorübergehend abzusperren. 2Dem von der Absperrung 

betroffenen Wasserabnehmer steht hierfür kein Entschädigungsanspruch zu. 
 

§ 17 Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke, Wasserabgabe aus öffentlichen 

Entnahmestellen 
(1) 1Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser oder zu sonstigen 

vorübergehenden Zwecken ist rechtzeitig beim Zweckverband zu beantragen. 2Muss 
das Wasser von einem anderen Grundstück bezogen werden, so ist die schriftliche 
Zustimmung des Grundstückseigentümers beizubringen. 3Über die Art der 

Wasserabgabe entscheidet der Zweckverband; sie legt die weiteren Bedingungen für 
den Wasserbezug fest. 

(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu 
anderen vorübergehenden Zwecken entnommen werden soll, so stellt der 
Zweckverband auf Antrag einen Wasserzähler, ggf. Absperrvorrichtung und Standrohr 

zur Verfügung und setzt die Bedingungen für die Benutzung fest. 
 

§ 18 Haftung bei Versorgungsstörungen 
(1) 1Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbrechung der 
Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet 

der Zweckverband aus dem Benutzungsverhältnis oder aus unerlaubter Handlung im 
Falle 

1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des 
Grundstückseigentümers, es sei denn, dass der Schaden vom Zweckverband oder 
einem Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig 

verursacht worden ist, 
2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vorsatz 

noch durch grobe Fahrlässigkeit vom Zweckverband oder eines Erfüllungs- oder 
Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist, 

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch 
durch grobe Fahrlässigkeit eines vertretungsberechtigten Organs des 
Zweckverbandes verursacht worden ist. 

2§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln 
von Verrichtungsgehilfen anzuwenden. 

(2) Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Grundstückseigentümer das 
gelieferte Wasser im Rahmen des § 15 Abs. 4 weiterleitet, haftet der Zweckverband 
für Schäden, die diesen durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch 

Unregelmäßigkeiten in der Belieferung entstehen, wie einem Grundstückseigentümer. 
(3) 1Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Grundstückseigentümern 

anzuwenden, die diese gegen ein drittes Wasserversorgungsunternehmen aus 
unerlaubter Handlung geltend machen. 2Der Zweckverband ist verpflichtet, den 
Grundstückseigentümern auf Verlangen über die mit der Schadensverursachung durch 

ein drittes Unternehmen zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, 
als sie ihr bekannt sind oder von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können 

und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist. 
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(4) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter fünfzehn Euro. 
(5) Schäden sind dem Zweckverband unverzüglich mitzuteilen. 

 
§ 19 Wasserzähler 

(1) 1Der Wasserzähler ist Eigentum des Zweckverbandes. 2Die Lieferung, Aufstellung, 
technische Überwachung, Unterhaltung, Auswechslung und Entfernung der 
Wasserzähler sind Aufgabe des Zweckverbandes; sie bestimmt auch Art, Zahl und 

Größe der Wasserzähler sowie ihren Aufstellungsort. 3Bei der Aufstellung hat der 
Zweckverband so zu verfahren, dass eine einwandfreie Messung gewährleistet ist; sie 

hat den Grundstückseigentümer zuvor anzuhören und seine berechtigten Interessen 
zu wahren. 
 (2) 1Der Zweckverband ist verpflichtet, auf Verlangen des Grundstückseigentümers 

die Wasserzähler zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigungen einer einwandfreien 
Messung möglich ist. 2Der Zweckverband kann die Verlegung davon abhängig 

machen, dass der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu 
übernehmen. 
(3) 1Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen und die 

Beschädigung der Wasserzähler, soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. 2Er hat den 
Verlust, Beschädigungen und Störungen dieser Einrichtungen dem Zweckverband 

unverzüglich mitzuteilen. 3Er ist verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und 
Grundwasser sowie vor Frost zu schützen. 
(4) 1Die Wasserzähler werden von einem Beauftragten des Zweckverbandes möglichst 

in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen des Zweckverbandes vom 
Grundstückseigentümer selbst abgelesen. 2Dieser hat dafür zu sorgen, dass die 

Wasserzähler leicht zugänglich sind. 
 

§ 20 Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 

(1) Der Zweckverband kann verlangen, dass der Grundstückseigentümer auf eigene 
Kosten an der Grundstücksgrenze nach seiner Wahl einen geeigneten 

Wasserzählerschacht oder Wasserzählerschrank anbringt, wenn 
1. das Grundstück unbebaut ist oder 
2. die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücksanschlüssen erfolgt, die 

unverhältnismäßig lang sind oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt 
werden können, oder 

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden ist. 
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtungen in 

ordnungsgemäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu halten. 
 

§ 21 Nachprüfung der Wasserzähler 

(1) 1Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung der Wasserzähler 
durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 

des Mess- und Eichgesetzes verlangen. 2Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag 
auf Prüfung nicht beim Zweckverband, so hat er diese vor Antragstellung zu 
benachrichtigen. 

(2) Der Zweckverband braucht dem Verlangen auf Nachprüfung der Wasserzähler nur 
nachzukommen, wenn der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu 

übernehmen, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht 
überschreitet. 

 

§ 22 Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs 
(1) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist dem Zweckverband unverzüglich 

schriftlich mitzuteilen. 
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(2) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der 
Wasserversorgungseinrichtung nicht verpflichtet ist, den Wasserbezug aus der 

öffentlichen Wasserversorgung vollständig einstellen, so hat er das mindestens eine 
Woche vor dem Ende des Wasserbezugs schriftlich dem Zweckverband zu melden. 

(3) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den Wasserbezug 
einstellen, hat er beim Zweckverband Befreiung nach § 6 zu beantragen. 

 

§ 23 Einstellung der Wasserlieferung 
(1) Der Zweckverband ist berechtigt, die Wasserlieferung ganz oder teilweise fristlos 

einzustellen, wenn der Grundstückseigentümer oder Benutzer dieser Satzung oder 
sonstigen die Wasserversorgung betreffenden Anordnungen zuwiderhandelt und die 
Einstellung erforderlich ist, um 

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen 
abzuwenden, 

2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung 
der Messeinrichtungen zu verhindern oder 

3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Abnehmer, störende Rückwirkungen auf 

Einrichtungen des Zweckverbandes oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte 
des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 

(2) 1Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer 
Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Zweckverband berechtigt, die 
Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzustellen. 2Dies gilt nicht, wenn die 

Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und 
hinreichende Aussicht besteht, dass der Grundstückseigentümer seinen 

Verpflichtungen nachkommt. 3Der Zweckverband kann mit der Mahnung zugleich die 
Einstellung der Versorgung androhen. 
(3) Der Zweckverband hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald 

die Gründe für die Einstellung entfallen sind. 
 

§ 24 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße bis zu 2500 Euro belegt werden, 
wer vorsätzlich 

1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang in § 5 zuwiderhandelt, 
2. eine der in § 9 Abs. 4, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 und 2 festgelegten 

oder hierauf gestützten Melde-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten 
verletzt, 

3. entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung des Zweckverbandes mit den 
Installationsarbeiten beginnt, 

4. gegen die vom Zweckverband nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeordneten 

Verbrauchseinschränkungen oder Verbrauchsverbote verstößt. 
(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitentatbestände 

bleiben unberührt. 
 

§ 25 Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel 

(1) Der Zweckverband kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden 
Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines 
Duldens oder Unterlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen 
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes. 
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§ 26 Inkrafttreten 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 06.11.1996 außer Kraft. 
 

Pfreimd, 26.11.2019 
Müller 
Verbandsvorsitzender 

 
 

 
Taxitarifordnung (TTO) des Landkreises Schwandorf 

 

über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen im Taxenverkehr 
im Landkreis Schwandorf vom 27.11.2019 

 
Das Landratsamt Schwandorf erlässt aufgrund des § 51 Abs. 1 des 
Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. 

August 1990 (BGBl I S. 1690), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.08.2013 (BGBl. 
S. 3154) und § 11 Nr. 1 der Verordnung über die Zuständigkeit zum Erlass von 

Rechtsverordnungen (Delegationsverordnung – DelV; BayGVBl. 2014 S. 22) in der 
jeweils gültigen Fassung folgende 
 

Verordnung: 
 

§ 1 Geltungsbereich 
(1) Die in dieser Verordnung festgesetzten Beförderungsentgelte und 

Beförderungsbedingungen für den Verkehr mit Taxen gelten für Taxiunternehmen 

mit Betriebssitz im Landkreis Schwandorf. 
(2) Das Pflichtfahrgebiet umfasst das Gebiet des Landkreises Schwandorf und wird in 

die Tarifzonen I und II eingeteilt. 
(3) Tarifzone I umfasst das Gebiet der Betriebssitzgemeinde, das ist der durch die 

Ortstafeln gemäß § 42 Abs. 3 StVO gekennzeichnete Bereich. Tarifzone II bildet 

das übrige Pflichtfahrgebiet des Landkreises Schwandorf. 
 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
(1) Anfahrten sind bestellte Leerfahrten zur Abholadresse. 

(2) Zielfahrten sind Fahrten, bei denen das Taxi vom Kunden am Ziel entlassen wird. 
(3) Rückfahrten sind Fahrten, die in Tarifzone II ihr Ziel haben, die Fahrgäste aber 

wieder in oder in Richtung Tarifzone I zurückfahren. Rückfahrten sind also Fahrten, 

bei denen dieselben Fahrgäste im Rahmen desselben Beförderungsauftrages auf 
derselben Strecke an den Ausgangsort zurückgebracht werden. 

(4) Auftragsfahrten sind Fahrten ohne Personenbeförderung zur Erledigung von 
Aufträgen und zur Beförderung von Gegenständen. 

(5) Nachtfahrten sind Fahrten zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr. 

 
§ 3 Beförderungsentgelte 

(1) Das Beförderungsentgelt setzt sich, mit Ausnahme von Absatz 3 Buchstabe c), 
unabhängig von der Zahl der zu befördernden Personen zusammen aus 
a) Grundpreis (Bestandteil des Mindestfahrpreises)     3,50 € 

b) Mindestfahrpreis (Grundpreis und erste Schalteinheit)   3,70 € 
c) Zeitpreis (Tarifstufe 1)         30,00 €/Std. 
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(während der Ausführung des 
Beförderungsauftrages bei verkehrsbedingter 

Unterschreitung der Umschaltgeschwindigkeit 
oder Anhalten des Taxis auf Veranlassung des 

Fahrgastes 
= 0,20 € je 24 s.) 

d) Kilometerpreis (Tarifstufe 2)        2,00 € bzw. 

 (= 0,20 € je 100 m bzw. 0,20 € je 91 m nachts)    2,20 € nachts 
e) Zuschläge nach Abs. 3 

 
Kilometerpreis und Zeitpreis werden nach Schalteinheiten von je 0,20 € berechnet. 
Die Umschaltgeschwindigkeit wird durch einen geeichten Fahrpreisanzeiger 

festgelegt. 
 

(2) Fahrpreise 
a) Anfahrt in Tarifzone I          frei 
b) Anfahrt in Tarifzone II ab Tarifzonengrenze I     Tarifstufe 2 

c) Anfahrt beginnt in Tarifzone II        frei 
d) Zielfahrt in Tarifzone I und II        Tarifstufe 2 

e) Rückfahrt (s. § 2 Abs. 3) 
innerhalb Tarifzone II         frei 
innerhalb Tarifzone I          Tarifstufe 2 

 
(3) Zuschläge  

a) Gepäck 
üblicherweise im Kofferraum unterzubringendes 
- Gepäck je Stück (1 Reisekoffer frei)        0,50 € 

- sperriges Gepäck je Stück          1,00 € 
- Rollstühle             frei 

- Kinderwagen             frei 
- Handgepäck im Fahrgastraum untergebracht      frei 
b) Tiere 

- jedes frei transportierte Tier         0,50 € 
- in einem Käfig oder Transportbehälter je       0,50 € 

- Blinden- bzw. Behindertenhund         frei 
c) Fahrten in einem Großraumtaxi ab dem 5. Fahrgast    5,00 € 

d) Fahrten eines nicht umsetzbaren Rollstuhlfahrers  
in einem extra dafür ausgerüsteten Fahrzeug     17,00 € 

 

Der Maximalbetrag der Zuschläge der Buchstaben a, b und c beträgt 10,00 € 
Der Maximalbetrag sämtlicher Zuschläge (Buchstaben a – d) beträgt 27,00 € 

 
(4) Bei Auftragsfahrten gelten die vorstehenden Preise entsprechend. 
(5) Wird ein bestelltes Taxi ohne Benutzung aus der Bestellung entlassen, so hat der 

Besteller in der Tarifzone I pauschal 4,00 € oder in der Tarifzone II den durch die 
Anfahrt entstandenen Fahrpreis zu entrichten. 

(6) Die Umschaltung Tag- und Nachttarif muss automatisch erfolgen. 
 

§ 4 Abweichende Beförderungsentgelte und Beförderungsbestimmungen 

(1) Von den in § 3 festgesetzten Tarifen abweichende Beförderungsentgelte 
(insbesondere zur Krankenbeförderung) sind nur nach Maßgabe des § 51 Abs. 2 

PBefG in Form einer Sondervereinbarung zulässig. Sondervereinbarungen bedürfen 
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der vorherigen Genehmigungen des Landratsamtes Schwandorf. Die Genehmigung 
kann erteilt werden, wenn die Voraussetzungen des § 51 Abs. 2 PBefG erfüllt sind. 

Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen verbunden werden. 
(2) Bei Beförderungen über den Pflichtfahrbereich hinaus, ist das Beförderungsentgelt 

für die gesamte Fahrstrecke vor Antritt der Fahrt mit dem Fahrgast frei zu 
vereinbaren. Kommt eine ausdrückliche Vereinbarung nicht zustande, gelten die 
für den Pflichtbereich festgesetzten Beförderungsentgelte als vereinbart. 

(3) Für eine Nebenleistung kann ein zusätzliches Entgelt vereinbart werden. 
 

§ 5 Fahrpreisanzeiger 
(1) Fahrten im Pflichtfahrbereich sind ausschließlich mit eingeschaltetem 

Fahrpreisanzeiger durchzuführen, es sei denn es handelt sich um Fahrten im Sinne 

des § 4 Abs. 1. 
(2) Bei Störungen des Fahrpreisanzeigers ist der Fahrgast zu informieren und der 

Fahrpreis nach den zurückgelegten Kilometern zu berechnen. Dabei ist der 
Kilometerpreis nach § 3 Abs. 2 zugrunde zu legen. 

(3) Wartezeiten bis zu 5 Minuten dürfen bei Störungen des Fahrpreisanzeigers nicht 

berechnet werden. Übersteigt die Wartezeit 5 Minuten, so wird für die gesamte 
Wartezeit der Zeitpreis nach § 3 Abs. 3 berechnet. 

(4) Störungen des Fahrpreisanzeigers sind unverzüglich zu beseitigen. 
 

§ 6 Abrechnung und Zahlungsweise 

(1) Für sämtliche Beförderungen kann, wenn es angezeigt erscheint, eine 
Vorauszahlung in Höhe des voraussichtlichen Beförderungsentgeltes verlangt 

werden. 
(2) Der Fahrer muss während des Dienstes stets einen Betrag von bis zu 50,00 € 

wechseln können. Fahrten zum Zwecke des Geldwechselns gehen zu Lasten des 

Fahrers. 
(3) Dem Fahrgast ist auf Verlangen eine Quittung über das Beförderungsentgelt mit 

Angaben der Fahrtstrecke, des Beförderungsdatums, der Ordnungsnummer sowie 
des Namens des Unternehmers und der Betriebssitzadresse auszustellen. 

 

§ 7 Allgemeine Vorschriften 
(1) Ein Anspruch auf Beförderung besteht nur innerhalb des Pflichtfahrbereiches. 

(2) Ein Anspruch auf Durchführung von Auftragsfahrten besteht nicht. 
(3) Sofern der Fahrgast nichts anderes bestimmt, hat der Fahrer den kürzesten Weg 

zum Fahrtziel zu wählen, es sei denn, dass ein anderer Weg verkehrs- oder 
preisgünstiger ist und mit dem Fahrgast vereinbart wird (§ 38 Verordnung über 
den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr). 

(4) Taxifahrer sind grundsätzlich verpflichtet, hilfsbedürftige Personen einschließlich 
Gepäck zu deren Wohnung zu bringen bzw. dort abzuholen. 

(5) Der Fahrer hat eine Fertigung dieser Verordnung mitzuführen. Den Fahrgästen ist 
auf Verlangen Einsicht in diese Verordnung zu gewähren (§ 10 Verordnung über 
den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr). 

 
§ 8 Ordnungswidrigkeiten 

Gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 PBefG kann, soweit die Zuwiderhandlung nicht 
nach anderen Vorschriften zu verfolgen ist, mit Geldbuße bis zu 10.000,00 Euro belegt 
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Taxifahrer 
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1. entgegen § 1 Abs. 2 und § 7 Abs. 1 seiner Beförderungspflicht nicht nachkommt, 
2. von den nach § 3 festgesetzten Beförderungsentgelten ohne Genehmigung nach § 

4 Abs. 1 abweicht, 
3. entgegen § 5 Abs. 1 den Fahrpreisanzeiger nicht einschaltet, 

4. entgegen § 5 Abs. 1 im Pflichtfahrgebiet nicht nach Fahrpreisanzeiger abrechnet, 
5. entgegen § 6 Abs. 2 Fahrten zum Zwecke des Geldwechselns bis 50,00 € zu Lasten 

des Fahrgastes ausführt, 

6. entgegen § 6 Abs. 3 auf Verlangen des Fahrgastes keine Quittung mit den 
vorgeschriebenen Angaben ausstellt, 

7. entgegen § 7 Abs. 3 nicht den kürzesten Weg zum Fahrtziel wählt, 
8. entgegen § 7 Abs. 5 diese Verordnung nicht mitführt oder auf Verlangen vorzeigt. 
 

§ 9 Inkrafttreten 
(1) Diese Verordnung tritt am 01. Februar 2020 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Taxitarifordnung des Landkreises Schwandorf vom 15. Juni 
2015 außer Kraft. 
 

Schwandorf, 27.11.2019 
Landratsamt Schwandorf 

Thomas Ebeling 
Landrat 
 

 
 

Übungen von NATO-Landstreitkräften 
 
Die US Armee 1st Battalion, 214th Aviation Regiment, US Army Europe. Bases and 

helicopter types history (1-214 AVN), 12th CAB (Combat Aviation Brigade) führt in der 
Zeit vom 01. Januar 2020 – 31. Januar 2020 eine Gefechtsübung durch. 

 
Bezeichnung: HFCA Landing Zone Alpha & Delta Sector Training 
 

Übungsraum: 
Betroffen ist im Landkreis Schwandorf das östliche und südliche Landkreisgebiet mit 

den Gemeinden:  
Stadt Burglengenfeld – Stadt Teublitz – Stadt Schwandorf – Stadt Neunburg vorm 

Wald 
 
Schwerpunkt des Manövers sind Hubschrauberlandungen auf vorgegebenen 

Landungszonen. Die Übung findet sowohl in militärischen Liegenschaften als auch im 
freien Gelände statt. Es finden auch Nachtübungen statt.  

 
Voraussichtliche Ballungsräume und Straßen mit mehr als verkehrsüblicher Benutzung 
sind nicht gemeldet. 

 
Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten im Übungsraum in dieser Zeit entsprechend 

vorsichtig zu fahren und auf verkehrsregelnde Hinweise zu achten. 
 
Die Bevölkerung wird gebeten, sich von Einrichtungen der übenden Truppen 

fernzuhalten. Auf die von liegengebliebenen militärischen Sprengmitteln 
(Fundmunition und dergleichen) ausgehenden Gefahren wird ausdrücklich warnend 

hingewiesen.  
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Unbefugter Umgang mit Sprengmitteln kann nach dem Waffengesetz und dem 
Sprengstoffgesetz strafrechtlich verfolgt werden. 

 
Übungsschäden sind innerhalb eines Monats nach Beendigung der Übung schriftlich 

bei der Gemeinde oder innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem der 
Geschädigte von dem Schaden und der beteiligten Truppe Kenntnis erlangt hat, 
schriftlich bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Schadensregulierungsstelle 

Regionalbüro Süd Nürnberg, Rudolfstraße 28-30, 90489 Nürnberg (Tel. 0911/99261-
0) geltend zu machen. 

 
Einwendungen oder einschränkende Bedingungen gegen diese Übung sind wegen der 
Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit direkt bei der Truppe anzumelden, ansonsten 

wird Fehlanzeige angenommen. 
 

Schwandorf, 04. Dezember 2019 
Landratsamt Schwandorf 
 

 
Satzung der Kommunalen Bestattungen gKU Burglengenfeld - Teublitz 

über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung ihrer Bestattungs-
einrichtungen sowie für damit in Zusammenhang stehenden Amtshandlungen 

(Friedhofsgebührensatzung) 

vom 03.12.2019 
 

Aufgrund von Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes und Art. 20 des Kosten-
gesetzes erlassen die Kommunalen Bestattungen gKU Burglengenfeld - Teublitz 
(nachfolgend gKU genannt) folgende Satzung: 

 
Erster Teil 

Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 Gebührenpflicht und Gebührenarten 

(1) Das gKU erhebt für die Inanspruchnahme ihrer Bestattungseinrichtungen sowie 
für damit in Zusammenhang stehenden Amtshandlungen Gebühren. 

(2) Als Gebühren werden erhoben: 
a) Grabgebühren (§ 4) 

b) Bestattungsgebühren (§ 5) 
c) Sonstige Gebühren (§ 6) 

 

§ 2 Gebührenschuldner 
(1) Gebührenschuldner ist, 

a) wer zur Tragung der Bestattungskosten gesetzlich verpflichtet ist, 
b) wer den Antrag auf Benutzung der Bestattungseinrichtung gestellt hat, 
c) wer den Auftrag zu einer Leistung erteilt hat, 

d) wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erwirbt. 
(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

 
§ 3 Entstehen und Fälligkeit der Gebühren 

(1) Die Gebühren entstehen 

a) im Fall des § 2 Abs. 1 Buchst. a) mit der Inanspruchnahme der nach dieser 
Satzung gebührenpflichtigen Leistungen, 
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b) im Fall des § 2 Abs. 1 Buchst. b) mit der Bestätigung der Antragstellung 
durch das gKU,  

c) im Fall des § 2 Abs. 1 Buchst. c) mit der Auftragserteilung, 
d) im Fall des § 2 Abs. 1 Buchst. d) mit der Zuteilung des Nutzungsrechts. 

(2) Die Gebühr wird mit Zustellung/Bekanntgabe des Gebührenbescheids fällig. 
 

Zweiter Teil 

Einzelne Gebühren 
 

§ 4 Grabgebühr 
(1) Die Grabgebühren für das Grabnutzungsrecht im Friedhof 

Burglengenfeld betragen pro Grabstätte und einer Laufzeit 

von 15 Jahren pro Jahr für 

 

 a) ein Einzelgrab 67,20 € 

 b) ein Doppelgrab 134,40 € 
 c) eine Mehrfachgrabstelle, je Grabstelle 67,20 € 
(2) Die Grabgebühren für das Grabnutzungsrecht im Friedhof 

Burglengenfeld betragen pro Grabstätte und einer Laufzeit 
von 10 Jahren pro Jahr für 

 

 a) eine Urnenwahlgrabstelle 93,60 € 
 b) eine Urnennische für 2 Urnen in der Urnenwand 141,60 € 
 c) ein Erdurnennischengrab für 2 Urnen 125,40 € 

 d) eine Grabstelle im Urnensammelgrab (anonyme 
Bestattung) 

12,00 € 

 e) eine Grabstelle für Kinder bis 6 Jahre 37,20 € 
(3) Die Grabgebühren für das Grabnutzungsrecht in den 

Friedhöfen Teublitz und Katzdorf betragen pro Grabstätte und 

einer Laufzeit von 15 Jahren pro Jahr für 

 

 a) ein Einzelgrab 48,60 € 

 b) ein Doppelgrab 97,20 € 
 c) eine Mehrfachgrabstelle, je Grabstelle 48,60 € 
(4) Die Grabgebühren für das Grabnutzungsrecht in den 

Friedhöfen Teublitz und Katzdorf betragen pro Grabstätte und 
einer Laufzeit von 10 Jahren pro Jahr für 

 

 a) eine Urnenwahlgrabstelle 60,00 € 
 b) eine Urnennische für 2 Urnen in der Urnenwand 107,40 € 

 c) ein Erdurnennischengrab für 2 Urnen 100,00 € 
 d) eine Grabstelle im Urnensammelgrab (anonyme 

Bestattung) 
12,00 € 

 e) eine Grabstelle für Kinder bis 6 Jahre 16,20 € 
(1) Die Grabnutzungsgebühr für die Tieferlegung einer Leiche in einem Grab beträgt 

50 % der Gebühren nach § 4 Abs. 1 u. 3. Dies gilt auch für die Aufnahme einer 
Urne in solche Gräber, wenn das Grab bereits mit einer Leiche/Urne belegt und 
die Ruhefrist noch nicht abgelaufen ist. Für jede folgende Urne während der 

Ruhefrist werden 25 % der Gebühren nach § 4 Abs. 1,2,3 u. 4 zur Zahlung fällig. 
(2) Für eine Verlängerung des Grabnutzungsrechts werden Grabgebühren ent-

sprechend Abs. 1,2,3 u. 4 erhoben. 
(3) Grabnachkäufe sind für 5 Jahre möglich. Ein Grabnachkauf kann nicht früher als 

6 Monate vor Ablauf des Nutzungsrechtes erfolgen. 

(4) Erstreckt sich eine Ruhefrist über die Dauer des Grabnutzungsrechts i.S. des 
Absatzes 1,2,3 u. 4 hinaus, so ist die zur Verlängerung des Nutzungsrechts 
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festgesetzte Gebühr anteilig bis zum Ablauf der Ruhefrist im Voraus zu 
entrichten. 

(5) Bei Verzicht auf ein Grabnutzungsrecht erfolgt keine Erstattung der beim Erwerb 
bzw. bei der Verlängerung bezahlten Grabgebühr. 

 
§ 5 Bestattungsgebühren 

(1) Die Gebühr für die Erdbestattung beträgt  

 für das Öffnen des Grabes – Normaltief einschließlich 
Schließen 

450,00 € 

 a) Zuschlag für Tieferlegung einschließlich Schließen 225,00 € 
 b) Zuschlag für überschüssiges Erdreich abtransportieren 

entsorgen und später nachfüllen 
 

45,00 € 

 c) Zuschlag für Kompressor (Lockerung und Frostaufbruch) 20,00 € 
 d) je Leichenträger während der Beerdigung 50,00 € 

   
(2) Die Gebühr für die Urnenbestattung beträgt  
 a) Bestattung einer Urne mit Betonbehälter 240,00 € 

 b) Bestattung einer Urne ohne Betonbehälter 180,00 € 
 c) Bestattung einer Urne in der Urnenwand 80,00 € 

 d) Bestattung einer Urne im Erdurnennischengrab 240,00 € 
 e) Bestattung einer Urne im anonymen Sammelgrab 70,00 € 
 f) je Leichenträger während der Beerdigung  

-Die notwendige Anzahl der Leichenträger während der 
Beerdigung wird durch die Friedhofsmitarbeiter festgelegt- 

50,00 € 

   
(3) Die Gebühr für eine Kinderbestattung bis 6 Jahre beträgt  
 a) Bestattung 210,00 € 

 b) Tieferlegung 105,00 € 
   

(4) Die Gebühr für die Benutzung des 
Leichenhauses/Aussegnungshalle im Friedhof Burglengenfeld 
beträgt 

 

 a) Benutzung des Leichenhauses und/oder der 
Aussegnungshalle für Personen bis 6 Jahre 

 
240,00 € 

 b) Benutzung des Leichenhauses und/oder der 
Aussegnungshalle für Personen über 6 Jahre und Urnen  

 
470,00 € 

   
(5) Die Gebühr für die Benutzung des 

Leichenhauses/Aussegnungshalle in den Friedhöfen Teublitz 

und Katzdorf beträgt 

 

 a) Benutzung des Leichenhauses und/oder der 

Aussegnungshalle für Personen bis 6 Jahre 

 

100,00 € 
 b) Benutzung des Leichenhauses und/oder der 

Aussegnungshalle für Personen über 6 Jahre und Urnen             
 

205,00 € 
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§ 6 Sonstige Gebühren 
(1) Hinterstellung einer Leiche (ohne Bestattung)  

 a) für Kinder bis 6 Jahre je Tag 75,00 € 
 b) für Personen über 6 Jahre je Tag 145,00 € 

 c) für eine Urne bis 1 Woche 25,00 € 
 d) für eine Urne für die Gesamtzeit bis 2 Monate 200,00 € 
   

(2) Benutzung der Kühlvitrine je angefangene 24 Std. 40,00 € 
   

(3) Leichenöffnungen  
 a) Benutzung des Sektionsraumes 155,00 € 
 b) Sektionsgehilfe, sonst. Dienstleistung je angefangen 

Stunde 

50,00 € 

 c) Beheizung des Sektionsraumes und Reinigung samt 

Geräten 

50,00 € 

   
(4) Exhumierung  

 a) während der Ruhefrist ohne Erdarbeiten 520,00 € 
 b) nach der Ruhefrist ohne Erdarbeiten 250,00 € 

 c) für Kinder bis 6 Jahre gelten die Gebührensätze nach 
Buchst. a und b jeweils zu Hälfte 

  

 d) diese Gebührensätze gelten auch für Fälle, in denen eine 

Leiche von auswärts in die Friedhöfe zur Bestattung 
gebracht wird. 

  

 e) Grabarbeiten  
 Für die Grabarbeiten gelten die Gebührensätze aus 

§ 5 Abs. 1 Buchst. a bis d je Grabstelle 
 

   
(5) Gebühren für die Erlaubnis zur Errichtung von 

Grabdenkmälern bzw. Beschriftung/Gestaltung der 
Urnennischenabdeckplatten 
 

 

 a) Einzelgräber 100,00 € 
 b) Mehrfachgräber 130,00 € 

 c) Urnenwahlgräber 50,00 € 
 d) Urnennischenabdeckplatte 40,00 € 

 e) Kindergräber bis 6 Jahre 50,00 € 
 

(6) Auflassung eines Grabes und Beseitigung des Grabdenkmales  

 a) Beseitigung eines Grabdenkmales durch das gKU  
  - Einzelgrab, Kindergrab u. Urnenwahlgrab 200,00 € 

  - Doppelgrab 250,00 € 
  - Mehrfachgräber 300,00 € 
 b) Beseitigung eines Grabdenkmales durch den 

Grabnutzungsberechtigten 

 

  - Einzelgrab, Kindergrab u. Urnenwahlgrab 25,00 € 

  - Doppelgrab 40,00 € 
  - Mehrfachgräber 50,00 € 
   

(7) Fundamentgebühr  
 Der Ersterwerber eines Grabnutzungsrechtes hat für das von 

der Stadt errichtete Fundament (Betonbalken) eine Gebühr zu                                                  
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 entrichten und zwar je einstellige Grabstätte 140,00 € 
   

(8) Sonstige Gebühren  
  a) Kränze und Blumengebinde durch das gKU entfernen und 

entsorgen 

 

20,00 € 
  b) Kranzgestell 30,00 € 
  c) Ausgrabung und Umbettung einer Urne in ein anderes 

Grab   
     mit Betonbehälter 

 

420,00 € 

  d) Ausgrabung und Umbettung einer Urne in ein anderes 
Grab             
     ohne Betonbehälter                                                                                                                                                                   

 
360,00 € 

  e) Ausgrabung einer Urne zuzügl. Versand 200,00 € 
  f) Anschaffung eines Urnentroges 210,00 € 

  g) Bestattung von Gebeinen 450,00 € 
  h) Bestattung von Körperteilen, Leichenteilen, totgeb. 

Kindern 
150,00 € 

  i) Gebühr für die Erlaubnis zur Bestattung auswärts 
Verstorbener, soweit sie außerhalb des 

Gültigkeitsbereiches der Satzung über das 
Bestattungswesen des gKU wohnhaft waren             

 
 

50,00 € 

  j) bei jeder sonstigen Dienstleistung je Person und je Stunde 50,00 € 

  k) Desinfektionsmittel 5,00 € 
  l) die Gebühr für die Umschreibung eines 

Grabnutzungsrechtes beträgt                                                                           

 

50,00 € 
 m) die Gebühr für die Zulassung, gewerbliche Arbeiten auf 

dem Friedhof ausführen zu dürfen, beträgt je Grabstelle 
 

25,00 € 

  n) Für sonstige Leistungen, die in dieser Satzung nicht 
aufgeführt sind, werden gesonderte Vereinbarungen über 

die Kostenerstattung getroffen. Das für solche Leistungen 
erhobene Entgelt bestimmt sich nach den tatsächlichen 
Aufwendungen. Das gilt auch dann, wenn eine 

Vereinbarung nicht getroffen wurde. 

 

   

DRITTER TEIL 
Schlussbestimmungen 

 
§ 7 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt eine Woche nach Bekanntmachung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung der Kommunalen Bestattungen 
gKU Burglengenfeld - Teublitz vom 08.05.2017 außer Kraft. 

 
Burglengenfeld, 03.12.2019  
gKU 

Friedrich Gluth 
Vorstand 
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Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung für das „Kommunale 
Bestattungen gKU Burglengenfeld-Teublitz“  

vom 03.12.2019 
 

Aufgrund von Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes und Art. 20 des 
Kostengesetzes erlassen die Kommunalen Bestattungen gKU Burglengenfeld - Teublitz 
folgende 2. Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung des gemeinsamen 

Kommunalunternehmens „Kommunale Bestattungen gKU Burglengenfeld – Teublitz“: 
 

§ 1 Satzungsänderung 
 

§ 4 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

 
Die Grabgebühren für das Grabnutzungsrecht in den Friedhöfen Teublitz und Katzdorf 

betragen pro Grabstätte und einer Laufzeit von 10 Jahren pro Jahr für 
 
a) eine Urnenwahlgrabstelle  60,00 € 

b) eine Urnennische für 2 Urnen in der Urnenwand  107,40 € 
c) ein Erdurnennischengrab für 2 Urnen  100,00 € 

d) eine Grabstelle im Urnensammelgrab (anonyme Bestattung)  12,00 € 
e) eine Grabstelle für Kinder bis 6 Jahre  16,20 € 
 

 
§ 2 Inkrafttreten 

Die 2. Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung des gemeinsamen 
Kommunalunternehmens „Kommunale Bestattungen gKU Burglengenfeld - 
Teublitz“ vom 03.12.2019 tritt eine Woche nach Bekanntmachung in Kraft. 

 
Burglengenfeld, 03.12.2019  

Friedrich Gluth 
Vorstand 

 

 


